
Leben und Lernen seit 1525. 
 
Gymnasium  
Albert-Schweitzer-Schule Nienburg 

 

HINWEISE Krankmeldungen und Entschuldigungen für die Klassen 5 – 10 
 

Kurzdarstellung: 

 

Kind ist krank und kann nicht am Unterricht teilnehmen 
  

 
 

Am 1. Tag vor dem Unterricht Abmeldung in der Schule  
für die erforderliche Zeit oder täglich neu 

 
 
 

 

Über den Eltern-Account auf IServ Telefonisch 
  

 
 

 Klasse 5 – 8:  
05021 – 87 860  
(Sekretariat Nodertorstriftweg) 
 
Klasse 9 – 10:  
05021 – 87 760  
(Sekretariat Friedrichstraße) 

 
 

 
 
 
 

Alles erledigt! Schriftliche Entschuldigung spätestens inner-
halb von fünf Schultagen an die Klassenlei-
tung geben. 
 
Nutzen Sie hierfür möglichst das offizielle 
Formular. 

 

 

Ausführliche Erläuterungen auf der Rückseite! 
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HINWEISE Krankmeldungen und Entschuldigungen für die Klassen 5 – 10 
 

Erläuterungen 
 
Wenn Ihr Kind so stark erkrankt ist, dass eine Teilnahme am Unterricht nicht möglich oder nicht 
sinnvoll ist (zum Beispiel bei starker Ansteckungsgefahr), melden Sie dies bitte morgens am ers-
ten Krankheitstag vor dem Unterricht Ihres Kindes über den Eltern-Account auf IServ oder tele-
fonisch.  
Damit wissen die Lehrkräfte, dass Ihr Kind nicht kommen kann und nicht etwa auf dem Weg 
„verschwunden“ ist. So sind alle beruhigt und können sicher sein, dass grundsätzlich alles in 
Ordnung ist. Auf diese Art ist es auch möglich, eine sich entwickelnde Schulvermeidung frühzei-
tig zu erkennen.  
 
Geben Sie bei der ersten Meldung bereits an, wie lange Ihr Kind wahrscheinlich nicht in die 
Schule kommen kann. Wenn nicht absehbar ist, wie lange Ihr Kind nicht am Unterricht teilneh-
men kann, müssen Sie ggf. jeden Tag neu prüfen und Ihr Kind erneut krankmelden.   
 
Haben Sie von Ihrem Eltern-Account die Fehlzeit gemeldet, ist keine weitere schriftliche Ent-
schuldigung notwendig 
 
Wenn Sie Ihr Kind telefonisch krankgemeldet haben, geben Sie Ihrem Kind möglichst am ersten 
Tag nach Wiederteilnahme am Unterricht, aber spätestens innerhalb von fünf Schultagen, eine 
schriftliche Entschuldigung mit. Nutzen Sie hierfür bitte das von der Schule zur Verfügung ge-
stellte Entschuldigungsformular, das bei der Klassenleitung abgegeben werden muss.  
Nicht auf diesen Wegen entschuldigte Fehlzeiten gelten als unentschuldigt und müssen ent-
sprechend im Zeugnis vermerkt werden.  
 
Bitte beachten Sie unbedingt auch folgenden Regelungen:  
 
Selbstverschuldete Verspätungen können nicht entschuldigt werden.  
 
Rückwirkende Entschuldigungen sind nicht möglich!  
 
Planbare Termine (z.B. Arztbesuche, Führerscheinprüfungen) müssen im Voraus mit dem For-
mular „Beurlaubungen“ über die Klassenleitung beantragt werden und können nicht einfach 
entschuldigt werden.  


